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VO/0122/21 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

03.02.2021 BV Vohwinkel Entgegennahme o. B. 
10.02.2021 Sportausschuss Entscheidung 
 

Gewährung eines Zuschusses an den FSV Vohwinkel 1948 e. V. zur Erneuerung der 
Flutlichtanlage auf dem Sportplatz Lüntenbeck 

 
Grund der Vorlage 
Rechtliches Erfordernis - § 41(Abs.2) GO und § 5 der Zuständigkeitsordnung. 
 
Beschlussvorschlag 
Dem FSV Vohwinkel 1948 e. V. wird für die Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem 
Sportplatz Lüntenbeck ein Zuschuss in Höhe von 12.500 € bewilligt. 
 

 
Einverständnisse 
Der Stadtkämmerer ist einverstanden. 
 
 
 
Unterschrift 
 
 
Nocke 
 
 
Begründung 
Der FSV Vohwinkel 1948 e. V. spielt auf der städtischen Anlage Sportplatz Lüntenbeck und 
hat 130 Mitglieder. Der Verein hat zwei Herren- und eine Alt-Herrenmannschaft, eine 
Frauenmannschaft, sowie zehn Jugendmannschaften. Die erste Herrenmannschaft des FSV 
Vohwinkel 1948 e. V. ist in der Landesliga vertreten und spielt somit nach dem Wuppertaler 
SV und dem RSC Cronenberg, am dritthöchsten in Wuppertal. Des Weiteren ist der Verein 
der Ausrichter der jährlichen Wuppertaler Hallenstadtmeisterschaft. 
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Um die Qualität der Sportanlage Lüntenbeck zu erweitern, wurden daher nach Rücksprache 
mit dem Sport- und Bäderamt, am Jahresende 2020 neue LED-Strahler in der Flutlichtanlage 
eingebaut. 
 
Durch die neuen LED-Strahler in der Flutlichtanlage ist der Platz gleichmäßiger 
ausgeleuchtet und es entsteht auf der Rasenfläche kein Schattenwurf mehr. Ein weiterer 
positiver Aspekt neben dem Klimaschutz ist, dass das umliegende Areal deutlich weniger 
bestrahlt wird, sodass mögliche Beschwerden durch beispielsweise Anwohner minimiert 
werden. 
 
Da es sich um eine städtische Anlage handelt hält das Sport und Bäderamt einen Zuschuss 
von 12.500 € (ca. 49 %) für angemessen.  

 
Kosten und Finanzierung 
Der Verein hat bestätigt, dass die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Die Gesamtkosten 
betragen ca. 25.500 €. Dementsprechend liegt der Eigenanteil insgesamt bei ca. 13.000 €.  
  
Die Zuschussmittel von 12.500 € stehen im Haushalt 2020/21 bei dem Produkt 
Sportförderung (4202), Zuschüsse an Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen, zur 
Verfügung. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale. 
 
 
Zeitplan 
Mit dem Datum vom 07.12.2020 hat das Sport- und Bäderamt die Genehmigung zum 
vorzeitigen Maßnahmenbeginn erteilt. 
Der Einbau wurde am 17.12.2020 fertiggestellt. 
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